
HAMLIB01/HAMUJ/351850.03 

Allgemeine Lizenzbedingungen der Siegelnutzung 
 
 

zwischen 
 
DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG  
Dorotheenstraße 48 
22301 Hamburg       im Folgenden - DISQ- 
     
 

und 
 
dem Lizenznehmer 
 
 

§ 1 
Einräumung der Lizenzrechte / Erstellung des Siegeltextes 

 
(1) Das DISQ ist Rechteinhaber des nach folgendem Muster gestalteten Siegels zur Mitteilung seiner 

Testergebnisse: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) Der Text enthält regelmäßig die Angabe des Tests, des Testzeitpunktes und des Testumfangs  

 
(3) DISQ räumt dem Lizenznehmer das einfache, nicht ausschließliche und damit nicht exklusive 

Nutzungsrecht am Siegel sachlich und zeitlich (siehe Angebot/Rechnung) beschränkt in Deutschland 
ein. Das DISQ wird in diesem Zeitraum keinen weiteren solchen Testveröffentlichen. 

 
(4) Eine über die zugrundeliegende Studie hinausgehende Nutzung des Siegels, etwa in Verbindung mit an- 

deren von DISQ durchgeführten Studien, ist nicht gestattet. Beruht das Testergebnis auf falschen 
Angaben des Lizenznehmers, ist eine Verwendung grundsätzlich nicht gestattet. 

 
(5) Der Lizenznehmer darf das gelieferte Siegel – von einer verhältnisgleichen Gesamtvergrößerung oder 

Gesamtverkleinerung abgesehen – ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des DISQ nicht 
verändern. Dabei müssen sämtliche Bestandteile des Siegels gut erkennbar bleiben. Der Lizenznehmer ist 
aus- schließlich nach Maßgabe dieses Vertrages berechtigt, das Siegel zu verwenden.  

 
(6) Für die Lieferung des Siegels und die Einräumung der Nutzungsrechte wird eine Lizenzgebühr fällig. Der 

Betrag ist sofort nach Rechnungstellung fällig und ohne Abzüge zahlbar.  
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(7) Die vereinbarte Siegelnutzungsdauer (Gültigkeitsdauer) ist im Siegel vermerkt, wobei sich das 
Ablaufdatum auf den letzten Kalendertag des ausgewiesenen Monats bezieht. Kündigt der Lizenznehmer 
nicht mit zweimonatiger Frist vor Ablauf der vereinbarten Siegelnutzungsdauer, verlängert sich diese 
automatisch um ein weiteres Jahr, ohne dass es einer erneuten Prüfung bedarf. Entscheidend für die 
Einhaltung der First ist der schriftliche Eingang der Kündigung bei DISQ per Brief oder E-Mail an 
siegel@disq-trust.de bis zum letzten Werktag des Monats. Eine unterjährige Kündigung ist nicht möglich. 
Die automatische Verlängerung ohne erneute Prüfung erfolgt maximal dreimal in den drei Folgejahren. 
Die Kosten für die Verlängerung richten sich nach dem zum Zeitpunkt der Verlängerung gültigen 
Preisliste. Nach Ablauf der maximalen Verlängerung von drei Jahren wird automatisch eine erneute 
Prüfung zu den zu dem Zeitpunkt gültigen Bestimmungen und Preisen fällig. Das DISQ wird die 
Lizenznehmer schriftlich, per E-Mail oder postalisch, über die notwendigen Schritte informieren.  
 

§ 2  
Haftung 

 
(1) Die rechtliche, insbesondere wettbewerbsrechtliche Verwendbarkeit der Studien, Studienergebnisse und 

des Siegels für die Werbung gewährt das DISQ nicht. Insoweit ist eine Haftung des DISQ gegenüber dem 
Lizenznehmer ausgeschlossen. Vielmehr verpflichtet sich der Lizenznehmer eigenständig zu prüfen, ob 
der Verwendung des Siegels gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen. Führt die rechtliche Prüfung 
des Lizenznehmers zu einem Anpassungsbedarf des Siegels, so wird sich der Lizenznehmer mit dem 
DISQ über eine Neugestaltung des Siegels verständigen. Der Lizenznehmerstellt DISQ auf erstes 
Anfordern von allen Ansprüchen oder Forderungen frei, die gegenüber DISQ von Dritten auf Grund einer 
nicht nach den oben genannten Grundsätzen von DISQ zu verantwortender rechtswidriger Verwendung 
des Siegels geltend gemacht werden.  
 

(2) Im Übrigen haftet das DISQ dem Lizenznehmer für entstandenen Schaden nur insoweit unbegrenzt, als 
DISQ-Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder es sich um die Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit von Personen handelt. Darüber hinaus haftet DISQ im Falle einfacher 
Fahrlässigkeit nur bis zur Höhe des typischerweise voraussehbaren Schadens, dabei nur für solche 
Schäden, die DISQ oder die Erfüllungsgehilfen von DISQ in Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflichtverursacht haben. 
 

§ 3  
Außerordentliche Kündigung 

DISQ kann den Vertrag bei Verstoß gegen die vorstehenden Beschränkungen der Gestattung mit 
sofortiger Wirkung durch schriftliche Erklärung schriftlich kündigen. Eine weitere Verwendung des Siegels 
ist dann nicht 
gestattet. 
 

§ 4  
Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Sonstiges  

(1) Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ist Hamburg.  
 

(2) Rechte aus diesem Vertrag darf der Lizenznehmer an Dritte nur mit Zustimmung des DISQ abtreten. Der 
Lizenznehmer verpflichtet sich, seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag auch Dritten aufzuerlegen, so - 
weit er sich ihrer beim Vertrieb und/oder der Bewerbung seiner Produkte/Dienstleistungen bedient. Er 
steht für deren Erfüllung ebenso ein.  
 

(3) Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages 
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Abänderung dieser Klausel selbst.  
 

(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Vertragsbedingungen unwirksam sein oder werden, 
so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung 
ist durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 
Bestimmung möglichst nahekommt.  

 
 

 


